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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.03.1979

Norm

StPO §285a Z3

Rechtssatz

Keine Rückstellung der Nichtigkeitsbeschwerde zur Nachholung der Verteidigerunterschrift, wenn die

Nichtigkeitsbeschwerde noch mit weiteren Mängel behaftet ist, die schon gemäß § 285 a StPO eine Zurückweisung

begründen.
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